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Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration hat im Amtsblatt vom 28. Mai 
2018 neue Hauptsatzungsmuster veröffentlicht. Das hat nicht zwingend zur Folge, dass 
Städte und Gemeinden neue Hauptsatzungen erlassen müssen. Jedoch ist es bei der nächs-
ten Änderung der Hauptsatzung angebracht, sie neu zu fassen.

Die CDU-Fraktion hat bereits Vorschläge zur Änderung der Hauptsatzung vorgebracht.

Es wird vorgeschlagen, nach der Sommerpause über die Neufassung der Hauptsatzung zu 
beraten. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
 Muster Hauptsatzung
 CDU-Antrag zur Änderung der Hauptsatzung
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CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch 

Stadt Tornesch 

Hauptausschuss 

Christopher Radon 

Wittstocker Straße 7 

25436 Tornesch 

 

Tornesch, 5. Juni 2018 

 

Änderung der Hauptsatzung 

 

Sehr geehrter Herr Radon, 

 

die kommunale Selbstverwaltung ist die Vertretung aller Bürger und Bürgerinnen der Stadt Tornesch. 
Die mit der Vertretung beauftragten Gremien sollen nach bestem Wissen und Gewissen und nach 
allgemeiner Rechtslage das Wohl von Tornesch im Blick haben und Tornesch damit lebens- und 
liebenswerter machen. Eine Reihe von Entscheidungskompetenzen ist durch die Hauptsatzung auf 
das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und auf die Fachausschüsse übertragen. Angesichts 
der schwierigen Haushaltslage sollte die Selbstverwaltung stärker in die Vergabe eingebunden 
werden und ihre Gestaltungshoheit wahrnehmen, daher empfiehlt die CDU Fraktion folgende 
Änderungen in der Hauptsatzung der Stadt Tornesch umzusetzen. 

 

§8 Aufgaben der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 55, 56, 82, 84 GO)  
 
(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenden 
Aufgaben.  
 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über:  
 
1. Stundungen  
 
2. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung 
von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 € 5.000 € nicht 
überschritten wird  
 
3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag 
von 25.000 € 5.000 € nicht überschritten wird  
 
4. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes den Wert 
von 15.000 € 2.500,- € nicht übersteigt.  
 
5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 15.000 € 2.500 € nicht 
übersteigt,  
 
6. die Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 25.000 € 5.000 € nicht übersteigt, bei 
Abschluss von Grundstückskaufverträgen im innerörtlichen Bereich ist vor Vertragsabschluss der 
Hauptausschuss zu informieren,  
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7. die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von  
25.000 € 5.000 € solange die Schenkung, Spende oder Erbschaft nicht mit einer Bedingung oder 
Auflage verbunden ist,  
 
8. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden,  
 
9. die Vergabe von Aufträgen  
 
10. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 200.000 € 10.000 € 
 
11. die Erklärung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB für 
Bauvorhaben bis 1.000 m³ umbauten Raum  
 
12. die Ausübung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Stadt nach naturschutzrechtlichen 
Vorschriften. Der Umweltausschuss ist über die Mitwirkung und dessen Inhalt unverzüglich zu 
informieren. 
 
13. die Bildung von Abschnitten und die Spaltung von Kosten bei der Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen aufgrund des BauGB und von Straßenausbaubeiträgen aufgrund des KAG  
 
14. die Ausübung der der Stadt nach der Landesbauordnung obliegenden Einvernehmenserklärungen 
sowie sonstigen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten. Der Bau- und Planungsausschuss ist über die 
Mitwirkung und dessen Inhalt zu unverzüglich zu informieren. 
 
15. die Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den §§ 24 bis 28 
BauGB soweit keine Vorkaufsrechtsatzung besteht. Für den Geltungsbereich der Satzung über das 
besondere Vorkaufsrecht im Ortszentrum gemäß §§ 24 bis 28 BauGB bedarf diese der Zustimmung 
des Hauptausschusses.  
 

 
§ 9 Aufgaben des Hauptausschusses  
(zu beachten: §§ 27, 28, 45 b, 45 c GO)  
 
(1) Dem Hauptausschuss obliegen die ihm gesetzlich übertragenden Aufgaben  
 
(2) Der Hauptausschuss entscheidet über  
 
1. die Gründung von Gesellschaften und anderen privatrechtlichen Vereinigungen sowie die 
Beteiligung an diesen und anderen Gründung, soweit die Beteiligung der Gemeinde 49,9 v.H. nicht 
übersteigt,  
 
2. die Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in Eigengesellschaften und anderen 
privatrechtlichen Vereinigungen, an denen die Stadt beteiligt ist, soweit die Beteiligung der Stadt 49,9 
v.H. nicht übersteigt,  
 
3. die Errichtung, die Umwandlung des Zwecks, und die Aufhebung einer Stiftung, einschließlich der 
Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens, soweit der Anteil der Stadt am 
Stiftungsvermögen oder bei einer Entscheidung über dessen Verbleib der Wert dieses Vermögens 
den Betrag von 200.000 € nicht übersteigt,  
 
4. Festlegung der Ziele und Grundsätze der wirtschaftlichen und privatrechtlichen Beteiligung der 
Stadt,  
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5. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung 
von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen über einem Betrag von 25.000 € 5.000 €,  
 
6. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, über einem Wert 
von 25.000 €, 5.000 €, 
 
7. den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Grundstücken über einem Betrag von 
15.000 € 2.500 € bis zu einem Betrag von 500.000 €,  
 
8. den Abschluss von Leasing-Verträgen über einem jährlichen Mietzins von 15.000 €, 2.500 € 
 
9. die Veräußerung von Belastung von Gemeindevermögen einschließlich Grundstücken über einem 
Wert von 25.000 € 5.000 € bis zu einem Wert von 500.000 €.  
 
(…). die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden,  
 
(…)  die Vergabe von Aufträgen  
 
10. Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Ablehnung eines Ehrenamtes gem. 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 GO,  
 
11. Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer für den Gemeindewahlausschuss gem. § 12 Abs. 3 und 4 
GKWG,  
 
12. Wahlvorschläge und Benennung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern in Gerichten 
und außergemeindlichen Gremien  
 
13. die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften ab einem Wert über 25.000 € 5.000 € 
und immer, wenn die Schenkung, Spende oder Erbschaft mit einer Bedingung oder Auflage 
verbunden ist,  
 
14. Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung  
 
15. Selbstverwaltungsangelegenheiten des Feuerwehrwesens  
 
16. Die Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes im Geltungsbereich 
einer Vorkaufsrechtssatz  im Geltungsbereich der Satzung über das besondere Vorkaufsrecht im 
Ortszentrum gemäß §§ 24 bis 28 BauGB.  
 
(3) Dem Hauptausschuss wird die Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters übertragen.  
 
(4) Der Hauptausschuss entscheidet bei Ratsfrauen und Ratsherren, Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamten sowie bei ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern über die Verletzung der 
Treupflicht. Er entscheidet weiterhin bei Ratsfrauen und Ratsherren über die Befreiung von der 
Verschwiegenheitspflicht.  
 
(5) Der Hauptausschuss trifft auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters die 
Personalentscheidungen für Inhaberinnen und Inhaber von Stellen, die der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.  
 
(6) Dem Hauptausschuss wird die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder und der nach 
§ 46 Abs. 8 GO an den Hauptausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  
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(7) Der Hauptausschuss nimmt gemäß § 45 b GO die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben im Bereich 
der Beteiligung wahr. Dem Hauptausschuss berichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
halbjährlich über die Geschäftslage der gemeindlichen Beteiligungen. Dieser Bericht enthält zeitnah 
neben den zusammengefassten Geschäftsergebnissen, die aktuellen Beschlüsse der 
Selbstverwaltung zu den Beteiligungen, insbesondere in Hinblick auf deren Umsetzung. Der 
Hauptausschuss ist für die Weisungsbeschlüsse für die kommunalen Gesellschafter der Stadtwerke 
Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH zuständig.  
 

§ 10  
Aufgaben der sonstigen ständigen Ausschüsse  
(zu beachten: 27 Abs. 1 GO)  
(1) Folgenden Ausschüssen werden nachstehende Entscheidungen übertragen 

 

(…) 

Bau- und Planungsausschuss  

 Alle Entscheidungen in Bauleitverfahren bis auf Erlass, Änderung und Aufhebung der 
Bebauungssatzungen und sonstiger Satzungen nach dem Baugesetzbuch,  

 Beschlussfassung über das Bauprogramm bei dem Neu-, Aus- und Umbau von 
Gemeindestraßen  

 Die Erklärung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB für 
Bauvorhaben ab 1.000 m³ umbauten Raum  

 Die Vorbereitung der Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts im 
Geltungsbereich einer Vorkaufsrechtssatzung  der Satzung über das besondere 
Vorkaufsrecht im Ortszentrum gemäß §§ 24 bis 28 BauGB.  

 

§ 14 Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben  
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige 
Ausgaben im Sinne des § 82 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € 5.000 € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Ratsversammlung mindestens zweimal jährlich über die 
geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten, soweit sie nicht zwischenzeitlich in 
einem Nachtragshaushalt veranschlagt worden sind.  
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 € übertragen.  
 
(3) Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an dem 
beweglichen wie unbeweglichen Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden 
Mehrausgaben zur Wiederbeschaffung oder Reparatur und gelten als genehmigt.  
 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 84 Abs. 1 GO.  
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Beschlussvorschlag 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen sollen in die Hauptsatzung übernommen werden. Die Verwaltung 

wird gebeten, diese Änderungen zusammen mit der Neufassung der Hauptsatzung nach 

Landesvorgabe einzuarbeiten und dem Hauptausschuss zur weiteren Beratung am 10. September 

vorzulegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Henry Stümer 
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